
A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s  d e r  L o h n -  u n d  G e h a l t s a b r e c h n u n g  

A b k ü r z u n g  B e d e u t u n g  E r k l ä r u n g  

A Abfindung Einmalige Zahlung im Falle einer Kündigung ohne allgemeinen Anspruch. 

AV Arbeitslosenversicherung 
Drei Prozent des gehalts gehen in die Versicherung, um im Falle von Arbeitslosigkeit eine 
Versorgung zu gewährleisten. 

BGRS Beitragsgruppenschlüssel Numerischer Schlüssel, der auf Meldungen zur Sozialversicherung steht. 

E Einmalbezug unregelmäßige Bezüge wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld. 

GB Gesamtbrutto 
Dazu gehört: Bruttogehalt, vermögenswirksame Leistungen, Zuschläge und Zulagen, geldwerte 
Vorteile und pauschal versteuerte Lohnbestandteile. Nicht identisch mit dem Steuerbrutto. 

H Hinzurechnungsbetrag 
Wird bei Mehrfachbeschäftigung angewendet und erfordert eine Anmeldung über das 
Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren beim Finanzamt. 

J Bestandteil des Gesamtbruttos Beträge, die zum Gesamtbrutto gezählt werden. 

Ki.Frbtr. Kinderfreibetrag 
Der Kinderfreibetrag wird vom zu versteuernden Einkommen abgezogen, mindert die 
Einkommenssteuerlast.  Anspruch meist bis zum 18. Lebensjahr des Kindes. 

KiSt Kirchensteuer 
Als Mitglied einer Religionsgemeinschaft zahlen Arbeitnehmer je nach Bundesland acht oder 
neun Prozent Kirchensteuer. 

KK Krankenkasse Hier wird die Krankenkasse des Arbeitnehmers angegeben. 

KK % 
Maßgeblicher Beitragssatz zur 
Krankenversicherung inkl. Zusatzbeitrag 

Unter diesem Punkt wird der genaue Beitragssatz inklusive Zusatzbeitrag angegeben. 

KV Krankenversicherung Von den 14,6 prozent übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte. 

L Laufender Bezug 
Dazu zählen Alle regelmäßigen Zahlungen des Arbeitgebers wie das Gehalt, aber auch 
schwankende Bezüge wie Provisionen.  

LSt Lohnsteuer 
Abhängig beschäftigte müssen lohnsteuer zahlen. Die höhe richtet sich nach der Steuerklasse, 
hinzu kommt der Solidaritätszuschlag. 

M Mehrjährige Versteuerung 
Bei Tätigkeiten über mehr als 12 Monate wird die mehrjährige Versteuerung auf vergütungen 
angewendet, wenn anderenfalls die Besteuerung als sonstiger Bezug teurer wäre. 

N Nachberechnung 
ist in der Entgeltabrechnung für den Vormonat ein Fehler aufgetreten, wird eine 
nachberechnung durchgeführt. 

MFB Mehrfachbeschäftigung Heisst, dass ein Arbeitnehmer bei mehreren Unternehmen beschäftigt ist. 

PGRS Personengruppenschlüssel 
Gibt die besonderheiten des beschäftigungsverhältnisses an, beispielsweise Festanstellung, 
Praktikum, Ausbildung... 

PV Pflegeversicherung 
Oftmals übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte der gesetzlichen Pflegeversicherung in Höhe von 
2,55 Prozent. 

RV Rentenversicherung 
18,6 Prozent müssen für die Rentenversicherung gezahlt werden, zur Hälfte wird sie vom 
Arbeitgeber getragen. 

S Sonstiger Bezug Wie Einmalbezug. 

St Steuer-Brutto Das tatsächliche Gehalt plus einmalbezüge und geldwerte Vorteile ergeben das Steuer-Brutto. 
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Steuer-ID Persönliche Steuer-Identifikationsnummer Sie besteht aus elf ziffern und wird vom Finanzamt jedem Bürger dauerhaft zugeteilt. 

StKl Steuerklasse Je nach Zugehörigkeit zur Steuerklasse fällt der Lohnsteuerbetrag aus.  

SV Sozialversicherung 
Dazu zählen: Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, 
Pflegeversicherung. 

Um Umlageverfahren Dient der Finanzierung der Sozialversicherungen. 

V Vorjahr Bezieht sich auf das Jahr vor der Anstellung.  

VKZ Verarbeitungskennzeichen 
Dreistellige, alphanumerische Kennzeichen ermöglichen die Verarbeitungsverläufe in der 
Buchhaltung. 

W Wertguthaben 
Beispielsweise durch ein Zeitwertkonto (arbeitszeitkonto) kann die Freistellung für Elternzeit 
oder Vorruhestand ermöglicht werden. 

Z 
Einschlägiger Beitragszuschlag zur 
Pflegeversicherung für Kinderlose 

Kinderlose zahlen zusätzlich zu den regulären Pflegeversicherungsbeiträgen einen 
Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung. 


